Bedingungen fir die Ausfiihrung von Arbeiten an Kraftfahrzeugen, Anhangern,
Aggregaten und deren Teilen und fiir Kostenvoranschlage

(Kfz-Reparaturbedingungen — unverbindliche Empfehlung des Zentralverbandes Karosserie- und Fahrzeugtechnik, Bad Vilbel)

Auftragserteilung

Im Auftragsschein oder in einem Bestatigungsschreiben
sind die zu erbringenden Leistungen zu bezeichnen und
der voraussichtliche oder verbindliche Fertigstellungster-
min anzugeben.

Der Auftraggeber erhélt eine Durchschrift des Auftrags-
scheins.

Der Auftraggeber erméchtigt den Auftragnehmer, Unter-
auftrage zu erteilen und Probefahrten sowie Uberfiih-
rungsfahrten durchzufihren.

Preisangaben im Auftragsschein; Kostenvoranschlag

Auf Verlangen des Auftraggebers vermerkt der Auf-
tragnehmer im Auftragsschein auch die Preise, die bei der
Durchfihrung des Auftrags voraussichtlich zum Ansatz
kommen. Preisangaben im Auftragsschein kdnnen auch
durch Verweisung auf die in Frage kommenden Positio-
nen der beim Auftragnehmer ausliegenden Preis- und Ar-
beitswertkataloge erfolgen.

Wiunscht der Auftraggeber eine verbindliche Preisangabe,
so bedarf es eines schriftlichen Kostenvoranschlages; in
diesem sind die Arbeiten und Ersatzteile jeweils im ein-
zelnen aufzufuihren und mit dem jeweiligen Preis zu ver-
sehen. Der Auftragnehmer ist an diesen Kostenvoran-
schlag bis zum Ablauf von 3 Wochen nach seiner Abgabe
gebunden. Die zur Abgabe eines Kostenvoranschlags er-
brachten Leistungen kénnen dem Auftraggeber berechnet
werden, wenn dies im Einzelfall vereinbart ist. Wird auf-
grund des Kostenvoranschlages ein Auftrag erteilt, so
werden etwaige Kosten fir den Kostenvoranschlag mit
der Auftragsrechnung verrechnet und der Gesamtpreis
darf bei der Berechnung des Auftrags nur mit Zustimmung
des Auftraggebers Uberschritten werden.

Wenn im Auftragsschein Preisangaben enthalten sind,
muss ebenso wie beim Kostenvoranschlag die Umsatz-
steuer angegeben werden.

Fertigstellung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen schriftlich als
verbindlich bezeichneten Fertigstellungstermin einzuhal-
ten. Andert oder erweitert sich der Arbeitsumfang gegen-
Uber dem ursprunglichen Auftrag, und tritt dadurch eine
Verzdgerung ein, dann hat der Auftragnehmer unverzig-
lich unter Angabe der Griinde einen neuen Fertigstel-
lungstermin zu nennen.

Halt der Auftragnehmer bei Auftragen, welche die In-
standsetzung eines Fahrzeuges zum Gegenstand haben,
einen  schriftich  verbindlich  zugesagten  Fertig-
stellungstermin langer als 24 Stunden schuldhaft nicht
ein, so hat der Auftragnehmer nach seiner Wahl dem Auf-
traggeber ein mdoglichst gleichwertiges Ersatzfahrzeug
nach den jeweils hierfur glltigen Bedingungen des Auf-
tragnehmers kostenlos zur Verfligung zu stellen oder 80%
der Kosten fir eine tatsachliche Inanspruchnahme eines
maoglichst gleichwertigen Mietfahrzeuges zu erstatten. Der
Auftraggeber hat das Ersatz- oder Mietfahrzeug nach
Meldung der Fertigstellung des Auftragsgegenstandes
unverzuglich zurtickzugeben; weitergehender Verzugs-
schadenersatz ist ausgeschlossen, auf3er in Fallen von
Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit. Der Auftragnehmer ist
auch fir die wahrend des Verzugs durch Zufall eintreten-
de Unmdglichkeit der Leistung verantwortlich, es sei
denn, dass der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung
eingetreten sein wirde.

Bei gewerblich genutzten Fahrzeugen kann der Auftrag-
nehmer statt der Zurverflgungstellung eines Ersatzfahr-
zeugs oder der Ubernahme von Mietwagenkosten den
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durch die verzogerte Fertigstellung entstandenen Ver-
dienstausfall ersetzen.

Wenn der Auftragnehmer den Fertigstellungstermin infol-
ge hoherer Gewalt oder Betriebsstérungen ohne eigenes
Verschulden nicht einhalten kann, besteht auf Grund
hierdurch bedingter Verzégerungen keine Verpflichtung
zum Schadenersatz, insbesondere auch nicht zur Stel-
lung eines Ersatzfahrzeuges oder zur Erstattung von Kos-
ten fur die tatsachliche Inanspruchnahme eines Mietfahr-
zeuges. Der Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, den
Auftraggeber Uber die Verzdgerungen zu unterrichten,
soweit dies méglich und zumutbar ist.

. Abnahme

Die Abnahme des Auftragsgegenstandes durch den
Auftraggeber erfolgt im Betrieb des Auftragnehmers, so-
weit nichts anderes vereinbart ist.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragsgegenstand
innerhalb von 1 Woche ab Zugang der Fertigstellungsan-
zeige und Aushandigung oder Ubersendung der Rech-
nung abzuholen. Im Falle der Nichtabnahme kann der
Auftragnehmer von seinen gesetzlichen Rechten
Gebrauch machen. Bei Auftragsarbeiten, die innerhalb ei-
nes Arbeitstages ausgefihrt werden, verkirzt sich die
Frist auf 2 Arbeitstage.

Bei Abnahmeverzug kann der Auftragnehmer die ortsiibli-
che Aufbewahrungsgebihr berechnen. Der Auftragsge-
genstand kann nach Ermessen des Auftragnehmers auch
anderweitig aufbewahrt werden. Kosten und Gefahren der
Aufbewahrung gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Berechnung des Auftrages

In der Rechnung sind Preise oder Preisfaktoren fir jede
technisch in sich abgeschlossene Arbeitsleistung sowie
fur verwendete Ersatzteile und Materialien jeweils geson-
dert auszuweisen. Winscht der Auftraggeber Abholung
oder Zustellung des Auftragsgegenstandes, erfolgt diese
auf seine Rechnung und Gefahr. Die Haftung bei Ver-
schulden bleibt unberiihrt.

Wird der Auftrag aufgrund eines verbindlichen Kostenvor-
anschlages ausgefuhrt, so genugt eine Bezugnahme auf
den Kostenvoranschlag, wobei lediglich zuséatzliche Arbei-
ten besonders aufzufiihren sind.

Die Berechnung des Tauschpreises im Tauschverfahren
setzt voraus, dass das ausgebaute Aggregat oder Teil
dem Lieferumfang des Ersatzaggregats oder -teils ent-
spricht und dass es keinen Schaden aufweist, der die
Wiederaufbereitung unmdglich macht.

Die Umsatzsteuer geht zu Lasten des Auftraggebers.

Eine etwaige Berichtigung der Rechnung muss seitens
des Auftragnehmers, ebenso wie eine Beanstandung sei-
tens des Auftraggebers, schriftlich und spéatestens 6 Wo-
chen nach Zugang der Rechnung erfolgen.

Zahlung

Der Rechnungsbetrag und Preise fur Nebenleistungen
sind bei Abnahme des Auftragsgegenstandes und Aus-
handigung oder Ubersendung der Rechnung zur Zahlung
in bar fallig, spatestens jedoch innerhalb einer Woche
nach Meldung der Fertigstellung und Aushandigung oder
Ubersendung der Rechnung.

Gegen Anspriiche des Auftragnehmers kann der Auftrag-
geber nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung
unbestritten ist oder ein rechtskraftiger Titel vorliegt. Ein
Zuruckbehaltungsrecht kann der Auftraggeber nur geltend
machen, soweit es auf Anspriichen aus diesem Vertrag
beruht.



3. Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Auftragserteilung
eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen.

VII. Erweitertes Pfandrecht

Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forderung aus dem
Auftrag ein vertragliches Pfandrecht an den aufgrund des
Auftrages in seinen Besitz gelangten Gegenstanden zu. Das
vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus
frher durchgefuhrten Arbeiten, Ersatzteillieferungen und
sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie mit
dem Auftragsgegenstand in Zusammenhang stehen. Fur
sonstige Anspriche aus der Geschéftsverbindung gilt das
vertragliche Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten sind
oder ein rechtskréftiger Titel vorliegt und der Auftragsgegens-
tand dem Auftraggeber gehort.

VIIl. Sachmangel

1. Anspriche des Auftraggebers wegen Sachmangeln
verjahren in einem Jahr ab Abnahme des Auftragsge-
genstandes. Nimmt der Auftraggeber den Auftragsge-
genstand trotz Kenntnis eines Mangels ab, stehen ihm
Sachmangelanspriiche in dem in den Ziffern 4 bis 5 be-
schriebenen Umfang nur zu, wenn er sich diese bei Ab-
nahme vorbehalt.

2. Ist Gegenstand des Auftrags die Lieferung herzu-
stellender oder zu erzeugender beweglicher Sachen und
ist der Auftraggeber eine juristische Person des offentli-
chen Rechts, ein offentlich-rechtliches Sondervermdgen
oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in
Ausubung seiner gewerblichen oder selbstandigen beruf-
lichen Tatigkeit handelt, verjahren Anspriiche des Auf-
traggebers wegen Sachméngeln in einem Jahr ab Abliefe-
rung. Fur andere Auftraggeber (Verbraucher) gelten in
diesem Fall die gesetzlichen Bestimmungen.

3. Bei arglistigem Verschweigen von Maéngeln oder der
Ubernahme einer Garantie fir die Beschaffenheit bleiben
weitergehende Anspriiche unberiihrt.

4. Fur die Abwicklung der Méngelbeseitigung gilt folgendes:
a)  Anspruche auf Mangelbeseitigung hat der Auftrag-

geber beim Auftragnehmer mdglichst unverziglich
nach Feststellung der Mangel geltend zu machen;
bei mindlichen Anzeigen handigt der Auftragnehm-
er dem Auftraggeber eine schriftliche Bestatigung
Uber den Eingang der Anzeige aus. Die Sachméan-
gelbeseitigung erfolgt im Betrieb des Auftragnehm-
ers. Natirlicher Verschleild schliet Sachmangel-
anspriiche aus.

b) Wird der Auftragsgegenstand wegen eines Sach-
mangels betriebsunfahig, kann sich der Auftrag-
geber mit Zustimmung des Auftragnehmers an den
dem Ort des betriebsunfahigen Auftraggegenstan-
des nachstgelegenen dienstbereiten Fachwerkstatt
wenden, wenn sich der Ort des betriebsunfahigen
Auftragsgegenstandes mehr als 50 km vom
Auftragnehmer entfernt befindet.

c) Ersetzte Teile werden Eigentum des Auftragnehm-
ers.

d) Fur die zur Méangelbeseitigung eingebauten Teile
kann der Auftraggeber bis zum Ablauf der Verjahr-
ungsfrist des Auftraggegenstandes Sachméngel-
anspriche aufgrund des Auftrags geltend machen.

5. Erfolgt in dem Ausnahmefall der Ziffer 4 b) die Sachman-
gelbeseitigung in einer anderen Fachwerkstatt, hat der
Auftraggeber in den Auftragsschein aufnehmen zu lassen,
dass es sich um die Durchfuhrung einer Mangelbeseiti-
gung des Auftragnehmers handelt und dass diesem aus-
gebaute Teile wahrend einer angemessenen Frist zur
Verfugung zu halten sind. Der Auftragnehmer ist zur Er-
stattung der dem Auftraggeber nachweislich entstande-
nen Reparaturkosten verpflichtet. Der Auftraggeber ist
verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass die Kosten fur die
Mangelbeseitigung mdoglichst niedrig gehalten werden.

IX. Haftung

1. Hat der Auftragnehmer nach den gesetzlichen Be-
stimmungen nach MaRRgabe dieser Bedingungen fiir einen
Schaden aufzukommen, der leicht fahrlassig verursacht
wurde, so haftet der Auftragnehmer, soweit nicht Leben,
Korper und Gesundheit verletzt wurden, beschrankt. Die
Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher
Pflichten und ist auf den bei Vertragsabschluss vorher-
sehbaren typischen Schaden begrenzt. Soweit der Scha-
den durch eine vom Auftraggeber fur den betreffenden
Schadenfall abgeschlossene Versicherung (ausgenom-
men Summenversicherung) gedeckt ist, haftet der Auf-
tragnehmer nur fiir etwaige damit verbundene Nachteile
des Auftraggebers, z. B. héhere Versicherungspramien
oder Zinsnachteile bis zur Schadenregulierung durch die
Versicherung. Die Haftung fur den Verlust von Geld,
Wertpapieren (einschl. Sparbiichern, Scheckheften,
Scheck- und Kreditkarten), Kostbarkeiten und anderen
Wertsachen, die nicht ausdricklich in Verwahrung ge-
nommen sind sowie fir durch einen Mangel des Auftrag-
gegenstandes verursachte Schaden wird bei leichter
Fahrléassigkeit nicht gehaftet.

2. Unabhéngig von einem Verschulden des Auftragnehmers
bleibt eine etwaige Haftung des Auftragnehmers bei arg-
listigem Verschweigen des Mangels, aus der Ubernahme
einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach
dem Produkthaftungsgesetz unberiihrt.

3. Ausgeschlossen ist die personliche Haftung der gesetzli-
chen Vertreter, Erfillungsgehilfen und Betriebsangehori-
gen des Auftragnehmers fiir von ihnen durch leichte Fahr-
lassigkeit verursachte Schaden.

X. Eigentumsvorbehalt

Soweit eingebaute Zubehor-, Ersatzteile und Aggregate nicht
wesentliche Bestandteile des Auftragsgegenstandes gewor-
den sind, behalt sich der Auftragnehmer das Eigentum daran
bis zur vollstéandigen unanfechtbaren Bezahlung vor.

XI. Schiedsstelle (Schiedsgutachterverfahren)

(Gilt nur fur Fahrzeuge mit einem zuldssigen Gesamtgewicht

von nicht mehr als 3,5t)

1. Bei Streitigkeiten aus diesem Auftrag kann der Auftragge-
ber oder, mit dessen Einverstandnis, der Auftragnehmer
die fur den Auftragnehmer zusténdige Schiedsstelle der
Handwerkskammer oder — sofern vorhanden — des Ka-
rosseriebauerhandwerks anrufen. Die Anrufung muss
schriftlich unverziglich nach Kenntnis des Streitpunktes
erfolgen

2. Durch die Entscheidung der Schiedsstelle wird der
Rechtsweg nicht ausgeschlossen.

3. Durch die Anrufung der Schiedsstelle ist die Verjahrung
fur die Dauer des Verfahrens gehemmt.

4. Das Verfahren vor der Schiedsstelle richtet sich nach
deren Geschafts- und Verfahrensordnung, die den Partei-
en auf Verlangen von der Schiedsstelle ausgehandigt
wird.

5. Die Anrufung der Schiedsstelle ist ausgeschlossen, wenn
bereits der Rechtsweg beschritten ist. Wird der Rechts-
weg wahrend eines Schiedsstellenverfahrens beschritten,
stellt die Schiedsstelle ihre Tatigkeit ein.

6. Das Schiedsstellenverfahren ist fir den Auftraggeber
kostenlos.

XIl. Gerichtsstand

Fir samtliche gegenwartigen und zukinftigen Anspriiche aus
der Geschaftsverbindung mit Kaufleuten einschlielich Wech-
sel- und Scheckforderungen ist ausschlieRlicher Gerichts-
stand der Sitz des Auftragnehmers. Der gleiche Gerichtsstand
gilt, wenn der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand
im Inland hat. nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder
gewohnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein
Wohnsitz oder gewohnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist.

Stand: Januar 2002



	Bedingungen für die Ausführung von Arbeiten an K
	Aggregaten und deren Teilen und für Kostenvorans�
	I.Auftragserteilung
	II.Preisangaben im Auftragsschein; Kostenvoranschlag
	III.Fertigstellung
	IV.Abnahme
	V.Berechnung des Auftrages
	VI.Zahlung
	VII.Erweitertes Pfandrecht
	
	VIII. Sachmangel

	IX. Haftung
	X.Eigentumsvorbehalt

	XI.Schiedsstelle (Schiedsgutachterverfahren)
	XII.Gerichtsstand

